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Beschreibung des Anfangspunktes:

Loschwitzer Wiesenweg (nordwestliche Grenze des Flurstücks 316/2 

Gemarkung Loschwitz)

Beschreibung des Endpunktes:

Friedrich-Wieck-Straße (südwestlicher Grenzpunkt des Flurstücks 

1038/2 Gemarkung Loschwitz)

Abschnittslänge: 0,112 km

Gemeinde:

Landeshauptstadt Dresden

Landkreis:

Kreisfrei

Die Verfügung ist vorgesehen zum:

1. März 2024

Künft ige Straßenklasse:

Beschränkt-öff entlicher Weg

Künft iger Baulastträger:

Landeshauptstadt Dresden

Widmungsbeschränkungen:

Fuß-, Rad- und Lieferverkehr

Begründung:

Im Ergebnis einer turnusmäßigen Überprüfung der Straßeneinstufun-

gen in der Landeshauptstadt Dresden ist für den o.a. Straßenabschnitt 

mit Blick auf dessen Lage im Netz, den aktuellen Ausbauzustand, 

der tatsächlich möglichen Nutzung und der sich hieraus ergebenden 

Verkehrsbedeutung eine Korrektur der gegenwärtigen Einstufung 

vorzunehmen.

Der gegenwärtig als Ortsstraße eingestuft e Teilabschnitt des „Losch-

witzer Wiesenweges“ dient gegenwärtig in überwiegendem Maße 

dem Fußgänger- und Radverkehr und nebenher der Erschließung der 

Anliegergrundstücke. Er verfügt ausweislich des städtischen Bestands-

verzeichnisses derzeit über keine Widmungsbeschränkungen, so dass 

im Rahmen der geplanten Abstufung zum beschränkt-öff entlichen 

Weg auf Grundlage der vorhandenen Ausbauparameter und der unter 

dem Aspekt der Verkehrssicherheit zulässigen Nutzung straßenrecht-

lich eine entsprechende Beschränkung vorgenommen werden muss.

Die materiell-rechtlichen Voraussetzungen des § 8 Abs. 2 Satz 2 

SächsStrG für die Beschränkung des Gemeingebrauchs im Rahmen 

der geplanten Abstufung zum beschränkt - öff entlichen Weg (BÖW) 

liegen somit vor.

Gegen die im Rahmen der Umstufung vorgesehene Beschränkung des 

Gemeingebrauchs können innerhalb von drei Monaten ab dem Tag der 

öff entlichen Bekanntmachung schrift lich oder zur Niederschrift  Ein-

wendungen beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Zentrale, 

Stauff enbergallee 24, 01099 Dresden oder bei der Landeshauptstadt 

Dresden, Straßen- und Tiefbauamt, Sachgebiet Straßenverwaltung, 

St. Petersburger Straße 9, 01069 Dresden vorgebracht werden.

Raabe

Sachbearbeiter

Anlage: Lageplan

Gemeingebrauchsbeschränkende Umstufung (Umstufung mit 

integrierter Teileinziehung) einer Straße in der Landeshauptstadt 

Dresden – Beschränkung der Nutzung auf Fuß-, Rad- und 

Lieferverkehr

Ortsstraße „Loschwitzer Wiesenweg“ (Flurstück 39 c sowie Teilflächen der Flurstücke 316/2, 36/5 und 
868/1 der Gemarkung Loschwitz); Baulastträger: Landeshauptstadt Dresden

Öff entliche Bekanntmachung des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr, Aktenzeichen: 13-4043/42/62



Dresdner Amtsblatt Elektronische Ausgabe e59-11-2023  Seite 2 von 2


